
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG --

an die Abgeordneten vertei~ 
~ : 2.o 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer, Mag. Gerald Loacker, Kolle­
ginnen und Kollegen 

zum Bericht des Budgetausschusses über die Regierungsvorlage (408 d.B.): 
Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Gewährung eines Bundes­
zuschusses und sonstiger Förderungen aus Anlass der 100. Wiederkehr des 
Jahrestages der Volksabstimmung in Kärnten (Abstimmungsspendegesetz 
2020), ein Bundesgesetz über einen Zweck-zuschuss aufgrund der Abschaf­
fung des Zugriffs auf Vermögen bei Unterbringung von Personen in stationä­
ren Pflegeeinrichtungen für die Jahre 2021 bis 2024, ein Bundes-gesetz, mit 
dem zur Abdeckung des Bedarfes an Covid-19-lmpfungen und -Schnelltests 
Ermächtigungen zur Verfügung über Bundesvermögen erteilt werden, ein Bun­
desgesetz über die Finanzierung des Vereins für Konsumenteninformation im 
Jahr 2021 und ein Bundesgesetz zur Bekämpfung pandemiebedingter Armuts­
folgen (COVID-19-Gesetz-Armut) erlassen sowie das Gebührenanspruchsge­
setz, das Gerichtsorganisationsgesetz, das Sachverständigen- und Dolmet­
schergesetz, das Bundesgesetz über die Errichtung eines Non-Profit­
Organisationen Unterstützungsfonds, das COVID-19-
Förderungs-prüfungsgesetz, das Buchhaltungsagenturgesetz, das Bundesge­
setz über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds, das Finanz­
ausgleichgesetz 2017, das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Arbeits­
marktpolitik-Finanzierungsgesetz, das Arbeitsmarktservicegesetz, das Bauar­
beiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz 1957, das Bauarbeiter-Urlaubs­
und Abfertigungsgesetz, das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvor­
sorgegesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerb-liehe So­
zialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das 
Kriegs-opferversorgungsgesetz 1957, das Opferfürsorgegesetz, das Impfscha­
dengesetz, das Verbrechensopfergesetz, das Heimopferrentengesetz, das Pen­
sionsgesetz 1965, das Bundestheaterpensionsgesetz, das Bundesbahn­
Pensionsgesetz, das Nachtschwer-arbeitsgesetz, das Behinderteneinstel­
lungsgesetz, das Covid-19-Zweckzuschussgesetz, das Gesundheits- und Er­
nährungssicherheitsgesetz, das Universitätsgesetz 2002, das Forschungsför­
derungsgesellschaftsgesetz, das Bundesmuseen-Gesetz 2002 und das Luft­
fahrtgesetz geändert werden (Budgetbegleitgesetz 2021) (440 d.B.) - TOP1 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen : 

Der dem eingangs bezeichneten Ausschussbericht angeschlossene Geset­
zesentwurf wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 16 (Änderung des Al/gemeinen Sozialversicherungsgesetzes) lautet wie 
folgt: 

"Artikel 16 

Änderung des Al/gemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Das Al/gemeine Sozialversicherungsgesetz - ASVG, BGB/. Nr. 189/1955, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGB/. / Nr. 10512020, wird wie folgt geändert: 

Nach § 7 43 wird folgender § 7 44 samt Überschrift angefügt: 
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„Pensionsanpassung 2021 

§ 744. (1) Abweichend von§ 108h Abs. 1 erster Satz sowie Abs. 2 und 2a ist die 
Pensionserhöhung für das Kalenderjahr 2021 nicht mit dem Anpassungsfaktor, son­
dern wie folgt vorzunehmen: Das Gesamtpensionseinkommen (Abs. 2) ist zu erhö­
hen 

1. wenn es nicht mehr als 2 333 €monatlich beträgt, um 1,5%; 

2. wenn es über 2 333 €monatlich beträgt, um 35 €. 

(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer Pensio­
nen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 
31. Dezember 2020 in Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, jedoch 
vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie der Bestimmungen 
nach § 86 Abs. 3 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind Kinderzuschüsse, 
die Ausgleichszulage, befristete Pensionen, deren Anspruchsdauer mit Ablauf des 
31. Dezember 2020 endet, sowie Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 
31. Dezember 2020 durch die Anwendung des§ 264 Abs. 2 oder 6a kein Auszah­
lungsbetrag ergibt. Als Teil des Gesamtpensionseinkommens gelten auch alle Leis­
tungen, die vom Sonderpensionenbegrenzungsgesetz, BGB/. I Nr. 4612014, erfasst 
sind, wenn die pensionsbeziehende Person am 31 . Dezember 2020 darauf Anspruch 
hat. Zum Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen: 

1. eine Hinterbliebenenpension in der Höhe, in der sie im Dezember 2020 bei 
Zutreffen der Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer Erhöhung nach § 264 
Abs. 6 oder einer Verminderung nach § 264 Abs. 6a gebührt hat; 

2. eine lnvaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension in der Höhe, in der sie im De­
zember 2020 bei Zutreffen der Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer sich 
nach§ 254 Abs. 6 und 7 ergebenden Teilpension gebührt hat. 

(3) Bezieht eine Person zwei oder mehrere Pensionen aus der gesetzlichen Pensi­
onsversicherung, die zum Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2 zählen, so ist der 
Erhöhungsbetrag nach Abs. 1 auf die einzelne Pension im Verhältnis der Pensionen 
zueinander aufzuteilen. 

(4) Bei Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2020 durch die An­
wendung des § 264 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt, ist abweichend 
von den Abs. 1 und 2 die mit dem Hundertsatz von 60 bemessene Pension mit dem 
Anpassungsfaktor für das Kalenderjahr 2021 zu vervielfachen. 

(5) Abweichend von§ 293 Abs. 2 sind die Ausgleichszulagenrichtsätze einschließlich 
der Richtsatzerhöhung für Kinder für das Kalenderjahr 2021 nicht mit dem Anpas­
sungsfaktor, sondern mit dem Faktor 1,035 zu vervielfachen. 

(6) Rechtsträger, die Leistungen nach Abs. 2 dritter Satz auszahlen, haben die Höhe 
dieser Leistungen dem zuständigen Pensionsversicherungsträger mitzuteilen. Der 
Pensionsversicherungsträger hat sodann diesen Rechtsträgern das Gesamtpensi­
onseinkommen nach Abs. 2 mitzuteilen. 

(7) (Verfassungsbestimmung) Die Anpassung für das Kalenderjahr 2021 von Leis­
tungen, die vom Sonderpensionenbegrenzungsgesetz, BGB/. I Nr. 4612014, erfasst 
sind, darf die Erhöhung nach Abs. 1 unter Heranziehung des Gesamtpensionsein­
kommens (Abs. 2) nicht überschreiten. " " 
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2. Artikel 17 (Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes) lautet wie 
folgt: 

"Artikel 17 

Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz - GSVG, BGB/. Nr. 56011978, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGB/. I Nr. 10512020, wird wie folgt geändert: 

Nach§ 381 wird folgender§ 382 samt Überschrift angefügt: 

„Pensionsanpassung 2021 

§ 382. (1) Abweichend von § 50 Abs. 1 erster Satz sowie Abs. 2 und 2a ist die 
Pensionserhöhung für das Kalenderjahr 2021 nicht mit dem Anpassungsfaktor, son­
dern wie folgt vorzunehmen: Das Gesamtpensionseinkommen (Abs. 2) ist zu erhö­
hen 

1. wenn es nicht mehr als 2 333 €monatlich beträgt, um 1,5%; 

2. wenn es über 2 333 €monatlich beträgt, um 35 €. 

(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer Pensio­
nen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 
31. Dezember 2020 in Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, jedoch 
vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie der Bestimmungen 
nach § 55 Abs. 2 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind Kinderzuschüsse, 
die Ausgleichszulage, befristete Pensionen, deren Anspruchsdauer mit Ablauf des 
31. Dezember 2020 endet, sowie Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 
31 . Dezember 2020 durch die Anwendung des§ 145 Abs. 2 oder 6a kein Auszah­
lungsbetrag ergibt. Zum Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen: 

1. eine Hinterbliebenenpension in der Höhe, in der sie im Dezember 2020 bei Zu­
treffen der Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer Erhöhung nach§ 145 
Abs. 6 oder einer Verminderung nach§ 145 Abs. 6a gebührt hat; 

2. eine lnvaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension in der Höhe, in der sie im Dezem­
ber 2020 bei Zutreffen der Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer sich 
nach§ 132 Abs. 5 und 6 ergebenden Teilpension gebührt hat. 

(3) Bezieht eine Person zwei oder mehrere Pensionen aus der gesetzlichen Pensi­
onsversicherung, die zum Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2 zählen, so ist der 
Erhöhungsbetrag nach Abs. 1 auf die einzelne Pension im Verhältnis der Pensionen 
zueinander aufzuteilen. 

(4) Bei Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31 . Dezember 2020 durch die An­
wendung des § 145 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt, ist abweichend 
von den Abs. 1 und 2 die mit dem Hundertsatz von 60 bemessene Pension mit dem 
Anpassungsfaktor für das Kalenderjahr 2021 zu vervielfachen. 

(5) Abweichend von § 150 Abs. 2 sind die Ausgleichszulagenrichtsätze einschließlich 
der Richtsatzerhöhung für Kinder für das Kalenderjahr 2021 nicht mit dem Anpas­
sungsfaktor, sondern mit dem Faktor 1,035 zu vervielfachen. " " 

3. Artikel 18 (Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) lautet wie folgt: 
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"Artikel 18 

Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz - BSVG, BGB/. Nr. 55911978, zuletzt geän­
dert durch das Bundesgesetz BGB/. / Nr. 10512020, wird wie folgt geändert: 

Nach § 375 wird folgender§ 376 samt Überschrift angefügt: 

„Pensionsanpassung 2021 

§ 376. (1) Abweichend von § 46 Abs. 1 erster Satz sowie Abs. 2 und 2a ist die 
Pensionserhöhung für das Kalenderjahr 2021 nicht mit dem Anpassungsfaktor, son­
dern wie folgt vorzunehmen: Das Gesamtpensionseinkommen (Abs. 2) ist zu erhö­
hen 

1. wenn es nicht mehr als 2 333 €monatlich beträgt, um 1,5%; 

2. wenn es über 2 333 €monatlich beträgt, um 35 €. 

(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer Pensio­
nen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 
31 . Dezember 2020 in Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, jedoch 
vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie der Bestimmungen 
nach § 51 Abs. 2 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind Kinderzuschüsse, 
die Ausgleichszulage, befristete Pensionen, deren Anspruchsdauer mit Ablauf des 
31. Dezember 2020 endet, sowie Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 
31. Dezember 2020 durch die Anwendung des§ 136 Abs. 2 oder 6a kein Auszah­
lungsbetrag ergibt. Zum Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen: 

1. eine Hinterbliebenenpension in der Höhe, in der sie im Dezember 2020 bei Zu­
treffen der Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer Erhöhung nach § 136 
Abs. 6 oder einer Verminderung nach§ 136 Abs. 6a gebührt hat; 

2. eine lnvaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension in der Höhe, in der sie im Dezem­
ber 2020 bei Zutreffen der Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer sich 
nach§ 123 Abs. 5 und 6 ergebenden Teilpension gebührt hat. 

(3) Bezieht eine Person zwei oder mehrere Pensionen aus der gesetzlichen Pensi­
onsversicherung, die zum Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2 zählen, so ist der 
Erhöhungsbetrag nach Abs. 1 auf die einzelne Pension im Verhältnis der Pensionen 
zueinander aufzuteilen. 

(4) Bei Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2020 durch die An­
wendung des § 136 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt, ist abweichend 
von den Abs. 1 und 2 die mit dem Hundertsatz von 60 bemessene Pension mit dem 
Anpassungsfaktor für das Kalenderjahr 2021 zu vervielfachen. 

(5) Abweichend von§ 141 Abs. 2 sind die Ausgleichszulagenrichtsätze einschließlich 
der Richtsatzerhöhung für Kinder für das Kalenderjahr 2021 nicht mit dem Anpas­
sungsfaktor, sondern mit dem Faktor 1,035 zu vervielfachen." 

3. Artikel 19 entfällt 

4. Artikel 20 entfällt 

5. Artikel 21 entfällt 

6. Artikel 22 entfällt 
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7. Artikel 23 entfällt 

8. Artikel 24 (Änderung des Pensionsgesetzes 1965) lautet wie folgt: 

"Artikel 24 

Änderung des Pensionsgesetzes 1965 

Das Pensionsgesetz 1965 - PG 1965, BGB/. Nr. 340/1965, zuletzt geändert durch · 
das Bundesgesetz BGB/. / Nr. 85/2020, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 41 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

„(7) Die in§ 744 Abs. 1 und 2 ASVG für das Kalenderjahr 2021 festgelegte Vor­
gangsweise bei der Pensionsanpassung ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwen­
den, dass das Gesamtpensionseinkommen einer Person die Summe aller im De­
zember 2020 

- nach diesem Bundesgesetz aufgrund eines öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnisses zum Bund, 

- nach dem Bundestheaterpensionsgesetz, BGB/. Nr. 15911958, 

- nach dem Bezügegesetz, BGB/. Nr. 27311972, und 

- nach dem Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, BGB/. 
Nr. 85/1953, 

gebührenden und der Pensionsanpassung zum 1. Jänner 2021 unterliegenden Ru­
he- und Versorgungsbezüge umfasst. Bei einer Erhöhung nach§ 744 Abs. 1Z4 
ASVG ist der gesamte Erhöhungsbetrag dem Ruhe- oder Versorgungsgenuss zuzu­
rechnen. Bezieht eine Person zwei oder mehrere Ruhe- oder Versorgungsbezüge, 
so ist§ 744 Abs. 3 ASVG entsprechend anzuwenden." 

2. Im § 41 a Abs. 1 Z 4 wird das Zitat „§ 41 Abs. 2 bis 6" durch das Zitat „§ 41 Abs. 2 
bis 7" ersetzt. " " 

9. Artikel 25 (Änderung des Bundestheaterpensionsgesetzes) lautet wie folgt: 

"Artikel 25 

Änderung des Bundestheaterpensionsgesetzes 

Das Bundestheaterpensionsgesetz - BThPG, BGB/. Nr. 15911958, zuletzt geändert 
durch die 3. Dienstrechts-Novelle 2019, BGB/. I Nr. 11212019, wird wie folgt geän­
dert: 

Dem § 11 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

„(8) Die in§ 744 Abs. 1 und 2 ASVG für das Kalenderjahr 2021 festgelegte Vor­
gangsweise bei der Pensionsanpassung ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwen­
den, dass das Gesamtpensionseinkommen einer Person die Summe aller im De­
zember 2020 

- nach diesem Bundesgesetz, 
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- nach dem PG 1965 aufgrund eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnisses zum Bund, 

- nach dem Bezügegesetz, BGB/. Nr. 27311972, und 

- nach dem Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, BGB/. 
Nr. 8511953, 

gebührenden und der Pensionsanpassung zum 1. Jänner 2021 unterliegenden Ru­
he- und Versorgungsbezüge umfasst. Bei einer Erhöhung nach§ 744 Abs. 1Z4 
ASVG ist der gesamte Erhöhungsbetrag dem Ruhe- oder Versorgungsgenuss zuzu­
rechnen. Bezieht eine Person zwei oder mehrere Ruhe- oder Versorgungsbezüge, 
so ist§ 744 Abs. 3 ASVG entsprechend anzuwenden. " " 

1 O. Artikel 26 (Änderung des Bundesbahn-Pensionsgesetzes) lautet wie folgt: 

"Artikel 26 

Änderung des Bundesbahn-Pensionsgesetzes 

Das Bundesbahn-Pensionsgesetz - BBD PG, BGB/. I Nr. 86/2001, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGB/. I Nr. 8512020, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 37 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

„(7) Die in§ 744 Abs. 1 und 2 ASVG für das Kalenderjahr 2021 festgelegte Vor­
gangsweise bei der Pensionsanpassung ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwen­
den, dass ein Gesamtpensionseinkommen zu bilden ist. Bei einer Erhöhung nach 
§ 744 Abs. 1Z4 ASVG ist der gesamte Erhöhungsbetrag dem Ruhe- oder Versor­
gungsgenuss zuzurechnen." 

2. Im § 60 Abs. 6 Z 3 wird das Zitat „§ 37 Abs. 2 bis 6" durch das Zitat „§ 37 Abs. 2 
bis 7" ersetzt. " " 

Begründung 
Die Pensionsanpassung 2021 soll in erster Linie auf die tatsächlich Bedürftigen ab­
zielen und der Altersarmut, speziell Frauenaltersarmut, entgegenwirken. Zudem stellt 
diese Form der gezielten Pensionsanpassung sicher, dass die Folgegenerationen 
nicht zu sehr über Gebühr belastet werden, wie dies bereits durch die Pensionsan­
passungsgesetze 2018 bis 2020 im Gießkannenprinzip und bei den Pensionsbe­
schlüssen vom 19. September 2019 geschehen ist. 

Mit dem Abänderungsantrag wird die außerordentliche Pensionsanpassung 2021 
(+3,5 Prozent) auf die Ausgleichszulagenrichtsätze beschränkt. Zudem wird die Pen­
sionserhöhung auf höchstens 35 Euro je Monat beschränkt, was der Pensionsan­
passung von 1,5 Prozent bei 2333 Euro Pension entspricht. 
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